
 Anlage 3 zur Drucksache - Nr.             /2009 

-  - 

 

Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz 
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün 

(entsprechend dem Ratsbeschluss vom 22.10.1987 - Drucksache Nr. 723/1987) 

67.70 / Hannover,   .  .2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Ausgleichsberechnung des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün, die entsprechend dem 
Ratsbeschluss vom 04.05.2006 (Drucksache Nr. 0576/2006) den jeweiligen 
Beschlussdrucksachen beizufügen ist, ist nicht erforderlich. Die Planung regelt nur die 
Zulässigkeit von Einzelhandel und schafft keine neuen Baurechte. Somit entsteht kein 
zusätzlicher Eingriff in Natur und Landschaft, ein Ausgleich ist nicht erforderlich.  
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